
»reis

für den Kreis Ufingen.
t ^ , «**entH4 3»mol : Dienstag «. Donnerstag»
«. *5, mit den wichmtlichen Freibrilagen

fSrtot SountagSblatt" und . De» Landmann»
» Wochenblatt' .
fsbeji?
dein

Yt.
Oe.
chtei,lN

Druck und Verlag von
R. Wagner'  Bnchdruckerei in llsing en.

Schriftleit .ig: Richard Wagner.

Fernsprecher Rr. 21.
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Amtlicher Teil.
Usingen, den 12. Juli 1917.

Vetrifit: Krühlkartoffel«.
diesigen Kreise werden voraussichtlich von

M'njjalkartoffelstelle Caffel im Ganzen 600
x i ür Krühkartoffeln zugeteilt werden.
Le!« ,Menge den Bedarf wohl bei weitem nicht
Nb, 0 nur in angemessenen Mengen eine
"8E ®an  biqeniien Gemeinden erfolgen, die
nü Ms nicht au» eigenen Bestanden decken

icii

eine

Me deshalb diejenigen Gemeinden, welche
Mng rechnen, ihren Bedarf sofort hier¬
an , und dabei nachzuweisen inwieweit
*ichl aus eigenen Erzeugniffen gedeckt

Dm.
Mif die Anmeldung erfolgte Zuteilung ist
ßimeinde bindend, d h. die zugeteilten
«üffen unbedingt abgenommen werden,
che ich schon jetzt daraus aufmerksam,
AKartoffeln gleichzeilig da« Verpackung«,
derselben mit übernommen werden muß.
Preis dürste sich ohne Verpackung ab
da Provinz Sachsen auf etwa 9 bi« 9*/«

* !»>
tz Bedarfsanmeldungen können nur dann

|t werden, wenn dieselben bis zum 20.
schriftlich hier eingetroffen sind.

Me Meldungen bedürfen einer schriftlichen
pz, die auch zu obigem Termin hier ein-

™j>r{ein muß
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Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

Usingen, den 11. Juli 19l7.
Mderernennung de« Wilhelm Marx 3r

titten jum Rechner der dortigen Gemeinde
Daser von 6 Jahren — vom 2. Juni

lii dahin 1923 — ist heute von mir He¬
mden.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.
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Biindesrat hat auf Grund des 8 3 des
über die Ermächtigung de« Bundesrats
itaftlichen Maßnahmen usw. vom 4.
1914(Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende

erlaffen:
sgetreideordnung für die

Ernte 1917.
liebersicht über die Abschnitte

Beschlagnahme. (§§ 1—12)
Rkichrgetreidestelle. (§§ 13—19)
Bewirtschaftung der Vorräte. (88 20—41)

1. Aufgaben der Kommunaloerbände
im allgemeinen. (88 20—30)

2. Selbstwirischaftende Kommunalver¬
bände. (88 31—35)

3. Aufgaben der Gemeinden. (88
w 36—41)
'Eignung . (8§ 42- 47)
*Verarbeitung der Früchte und Verkehr

»ii den daraus hergestelllen Erzeugniffen.
48- 55)

VI. Vcrbrauchsregelung. (88 56- 68)
1. Allgemeine Vorschriften. (88

58—61)
2. Besondere Vorschriften für Selbst»

versorger. (88 62 und 63)
3. Durchführung der VerbiauchSrege-

lung. (88 64—68)
VII . Ausführungsvorschriften. (§8 69—72)

VIII . Uehergangsvorschrifien. (88 73—77)
IX Schluß» und Sirafoorschrislen. (88

7g_ g<j)
I. Beschlagnahme.

§ l
Folgende im Reiche angebauten Früchte, allein

oder mit anderen Früchten gemengt, werden mit
der Trennung vom Boden für den Kominunalver-
band beschlagnahmt, in dessen Bezirk sie gewachten
find:

Roggen,
Weizen, Spelz(Dinkel. Fesen) , Emer.
Einkorn,
Gerste,
Hafer,
Erbsen, einschließlich Futtererbsen aller
Art (Peluschken),
Bohnen, ei 'schließlich Ackerbohnen.
Linsen,
Wicken,
Buchweizen.
Hirse,

Die Beschlagnahme erstreckt sich auf den Halm
und die au» den beschlagnahmten Früchien herge¬
stellten Erzeugniffe, wie Mehl, Schrot, Grieß,
Graupen, Grütze, Flocken, Malz. Mit dem Aus-
dreschen wird da« Stroh, mit dem Ausmahlen
die Kleie von der Beschlagnahme nach dieser Ver¬
ordnung frei; für die Kleie gilt 8 55.

Von der Beschlagnahme ausgeschloffen sind al»
frisches Gemüse geerntete Erbsen und Bohne»,
einschließlich Peluschken und Ackecbohnen. Für
Grünkern gilt 8 3.

82
Im Sinne dieser Verordnung gelten als

Früchte: alle Früchte der im 8 I Abs. l
bezeichnelen Arten,

Getreide: Roggen, Weizen, Spelz (Dinkel,
Fesen), Emer, Einkorn, Gerste und Hafer.

Brotgetreide: Roggen, Weizen, Spelz
(Dinkel, Fesen), Emer und Einkorn, auch
in Mischung mit Gerste.

Hülsensrüchie: Erbsen, einschließlich Pelusch¬
ken. Bohnen, einschließlich Ackerbohnen,
Linsen und Wicken.

8 »
An den beschlagnahmlen Vorräten dürfen Ver¬

änderungen nur mir Zustimmungen des Kommunal-
verbände«, für den sie beschlagnahmt find, vorge¬
nommen werden, soweit sich nicht au» den §8 4
bi« 10, 28 etwas andere» ergibt. Da» gleiche
gilt von rechtsgeschäfilr.chen Verfügungen über sie
und von Rechtsgeschäften, durch die eine Verpflichtung
zu solchen Verfügungen begründet wird, sowie von
Verfügungen, die im Wege der Zwangsvollstreckung
oder Arrestvollziehung erfolgen.

Werden beschlagnahmteVorräte mit Zustimmung
de»Kommunalverbandes in den Bezirk eine» anderen

Kommunalverbandes gebracht» so tritt dieser mit
der Ankunft der Vorräte in seinem Bezirke hin¬
sichtlich der Rechte und Pflichten au« der Be¬
schlagnahme an die Stelle de» bisherigen Kom-
munaloerbandes. Der Versender und der Em¬
pfänger haben die OrtSändcrung binnen drei Tagen
unter Art und Menge beiden Kommunalverbänden
anzuzeigen. Die Frist beginnt für den Versender
mit der Absendung, für den Empfänger mit der
Ankunft der Vorräte.

Werden beschlagnahmte Vorräte widerrechtlich
in den Bezirk eines anderen Kommunaivilbande»
gebracht, so Hai dieser die Rechte und Pflichten
des Kommunalverbandes, für den die Vorräte be¬
schlagnahmt find, *ür den lerech'igten Kommunal-
veiband aurzuüben. Er hat »er Reichsgetreideflelle
Mitteilung über Art und Menge sowie Herkunft
der Vorräte zu machen und mit den Vorräten
nach ihren Weisungen zu verfahren.

84
Der Unternehmer eine» landwirtschaftlichen

Betriebs hat die zur Ernte erforderlichen Arbeiten
vorzunehmen.

Der Besitzer beschlagnahmter Vorräte ist be¬
rechtig! und verpflichtet, die zur Erhaltung und
Pfleg der Vorräte erforderlichen Handlungen
vorzunehmen.

Der Besitzer ist berechtigt und aus Verlangen
der zuständigen Behörde verpflichtet, auszudreschen
sowie bei Gemenge Körner» und Hülsenfrüchte von
einander zu trennen. Die Reichrgetreilttftelle und
die LandeSzentralbehördenoder die von ihnen be¬
stimmten Stellen können über Zeit, Art und Ort
de» AuSdrefchenS sowie über Anzeige und Fest¬
stellung de» Druschergebniffe» Anordnungen treffen.

Der Besitzer beschlagnahmter Vorräte ist be-
rechtigt und auf Verlangen der zuständigen Behörde
verpflichtet, die Vorräte, sobald ste aurgedroscheu
sind, dem Kommunalverdande, zu deffen Gunsten
ste beschlagnahmt sind, jederzeit zur Ver¬
fügung zu steilen. Der Kommunaloerband
hat dafür zu sorgen, daß die Vorräte gemäß den
Vorschriften dieser Verordnung innerhalb zweier
Wochen abgenommen werden.

Als Besitzer im Sinne dieser Verordnung gilt
auch der mit der Verwaltung der Vorräte für
den Eigentümer betraut: Inhaber de« Gewahrsam«.

8 5
Nimmt der Unternehmer eine« landwirtschaft¬

lichen Betrieb» oder der Besitzer von Vorräten
eine der ihm nach8 4 obliegenden Handlungen
nicht rechtzeitig vor, so kann die zuständige Behörde
die erforderlichen Arbeiten aus seine Kosten durch
einen Dritten vornehmen laffen. Der Verpflichtete
hat die Vornahme auf seinem Grund und Boden
sowie in seinen Wirlschaf'.Sräumen und mit den
Mitteln seines Betrieb» zu gestalten.

Auf Verlangen der ReichSgetreidestelle. der
Landeszentralbehörde oder de» Kommunaloerbände«
ist die Gemeinde zur Vornahme der Arbeiten auf
Kosten de» Säumigen verpflichtet.

8 6
Innerhalb desselben iandwirlschastlichen Betrieb»

dürfen räumliche Veränderungen mit beschlagnahmlen
Vorälen vorgenommen werden. Weiden dabei



Vorräte in eine andere Gemeinde gebracht, so hat
der Besitzer die Ortsänd-rung Kinnen drei Tagen
beiden Gemeinden anzuzeige», Diese Verpflichtung
entfällt, soweit die Vorräte in die Wirlschafiskarten
(8 25) für die Gemeinde ausgenommen flnv, in
die sie gebracht werden Werden Vorräte in einen
anderen Kommunalveiband gebracht, sg ist die
OrtSänderung binnen drei Tagen auch beiden Kom-
munalverbändrn anzuzeigen. Mi, der Ankunft der
Vorräte in dem Bezirke de» anderen Kommunal-
verbande« tritt dieser hinstch-lich der Rechte und
Pflichten au» der Beschlagnahme an die Stelle
des bisherigen Komniunalverbande«.

8 7
Xroj} der Beschlagnahme dürfen Unternehmer

landwirtschaftlicher Betriebe au« ihren selbstgebauten
Früchten die vom Bunde-rate festgesetzten Mengen
zur Ernährung der Selbstversorger, zur Fütterung
de« im Betriebe gehaltenen Biehe« und zur Be¬
stellung der zum Betriebe gehörenden Grundstückeverwenden.

Als Selbstversorger gelten, vorbehaltlich einer
anderen Bestimmung nach§ 62, der Untermhmer
de« landwirtschaftlichen Betriebs, die Angehörigen
seiner Wirtschaft einschließlich de« Gesindes sowie
Naturulberechtigte, insbesondere Alienteiler und
Arbeiter, soweit sie kraft ihrer Berechtigung oder
al» Lohn Früchte der in Frage kommenden Art
oder daraus hergestellte Erzeugniffe zu beanspruchen
haben. Inhaber von Zehnirechten oder ähnlichen
auf öffentlich-rechtlicher Grundlage beruhenden
Rechten gelten nicht al« Selbstversorger.

8 8
Der Reichskanzler erläßt die Bestimmungen

über den Verkehr mit Saa gut. Da« »ach Maß¬
gabe dieser Bestimmungen erworbene Saatgut kann
trotz der Beschlagnahme in den vom Reichskanzler
oder der von ihm bestimmten Stelle festgesetzten
Mengen zur Bestellung verwendet werden

8 s
Trotz der Beschlagnahme dürfen Unternehmer

landwirtschaftticherBetriebe, vorbehaltlich näherer
Bestimmungen nach § 62 Abs. 2. au« ihrem
selbstgebaulen grünen Dinkel und Spelz Grünkern
Herstellen. Die Beschlagnahme erstreckt sich auf
den Grünkern. Hiervon dürfen sie zur Ernährung
der Selbstversorger auf den Kopf insgesamt bi«
zu drei Kilogramm verwenden.

Die Unternehmer haben die hergestellten Mengen
unverzüglich, spätesten« bi» zum 15. August 1917,
dem Kommunalverband anzuzeigen. In der An¬
zeige sind die Anzahl der Selbstversorger und die
für diese nach Abs. 1Satz3 beansprûten Mengen
anzugeben.

8 iv
Trotz der Beschlagnahme dürfen Unternehmer

landwirtschaftlicherBetriebe selbl'gebauteS Gemenge
(Mifchfrucht, Mengkor»), mir Ausnahme von
Mischungen, di.- nur au« Broigetreide besteh n,
vor der Reife als Grünfuiler im eigenen Betriebeverwenden.

§11
Die Beschlagnahme endet mit vem freihändiqen

Sigenlumserwerbe durch die ReichSgetreidestelle
oder den Kommunaloerband, für den die Vorräie
beschlagnahmt sind, mit der Enteignung, der
Verfallerklärung(8 70). einer nach 88 7 bi« Io
zugelaffenen oder ein r von dem Kommunalverbande
genehmigien Verwendung.
Wer im Aufträge der ReichSgetreidestelle. einer Kom
munaloerbandes oder einer Gemeinde Früchte oder
daraus hergestellte Erzeugnisse zu erwerben, aufzu-
bewahren, zu bearbeiten, zu befördern oder zu
verteilen hat, darf nur solche Rechtsgeschäfte über
die Vorräte abfchließen und nur solche Verfügungen
über sie iressern, die von seinem Auftraggeber zu-
gelaffen sind. Die« gilt a ch, soweit der Beauf¬
tragte Elgenlünier der Vorräte ist.

8 12
Ueber Streiiigkiiten, die sich aus der Anwen

düng der 88 1 bis 11 ergeben, entscheidet bti
höhere Verwaltungsbehörde endgültig.

H. Reichsgetreidestclle.
§ 13

Die Reich«geircid. stelleb.steht au« einer Ver>
waltungSabteilungund einer GeschäftSabteiluna
Die Aufsicht führ, der Reichskanzler. 9‘

§ 14
Die BerwaliungSabteilung ist eine Behörde

und besteht aus einem Direkiorium und einem

Kuratorium.
Das Direktorium besteht aus einem Vor¬

sitzenden, einem oder mehreren stellvertretenden Vor
fitzenden, aus ständigen und nichtständigen Mit¬
gliedern. Der Reichskanzler ernenn Iden Vorsitzenden
und die Mitglieder, und zwar unter den ständigen
Mitgliedern einen Landwirt.

Da« Kuratorium besteht aus sechzehn Bevoll¬
mächtigten zum Bundesrat, und zwar außer dem
Vorsitzenden des Direktouums als Vorsitzenden
au« vier Königlich Preußischen, zwei Kö»glich
Bayerischen, einem Königlich Sächsischen, einem
Königlich Württemb«gischen, einem Großgerzoglih
Badischen, einem Großherzoglich Hessischen, einem
GeoßberzoglichMecktenburg-Schwerinischen, einem
Großherzoglich Sächsischen, einem Herzoglich An
baltischen, einem Hanseatischen und einem Elsaß.
Lolhnngischen Bevollmächtigten. Außerdem gehören
ihm je ein Vertreter des Deutschen Landwirt-
schastrrat» des Deutschen HandelStags und de»
Deutschen Städtetag», ferner je zwei Vertreter der
Landwirtschaft, vom Handel und Industrie und
der Verbraucher an ; der Reichskanzler ernennt
diese Vertreter und den Stellvertreter des Vor¬
sitzenden.

Der Reichskanzler erläßt die nähere» Bestim¬
mungen.

8 15
Die Geschästsabteilunq ist eine Gesellschaft mit

beschränkter Haftung.
Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrats; er

besteht au» dem Vorsitzenden des Direktoriums der
BerwaliungSabteilung als Vorsitzenden und vier-
undzwantig ordentliche» Mitgliedern, von denen
fieben auf Reich und Bundesstaaten, sieben auf die
Landwirtschaft, drei aut die großgewerblichen
Unternehmungen und sieben auf die Städte ent¬
fallen. Die stehen Vertreter der Städte und die
drei Vertreter der großgewerblichen Unternehmungen
werven von de» entsprechenden Gruppen der Ge-
sellschafter bezeichnet. Die übrigen Mitglieder er.
nennt der Reichskanzler.

Der AufsichtSral bestellt die Geschäftsführer,
darunter einen Landwirt; die Bestellung bedarf
der Bestätigung des Reichskanzlers.

8 16
Die Reichrgetreidestelle hat die Aufgabe, mit

Hilfe der Kommunaloerbände für die Verteilung
und zwweckmäßige Verwendung der vorhandenen
Vorräte für die Zeit bis zum 15. September
1918 zu sorgen. Dabei hat die Vecwallunqsab-
teilunq die Verwaltungsangelegenbeiteneinschließ.
lich der statistischen Ausgaben zu erledigen, die
GeschäftSabteilunq nach den grundsätzlichen An-
Weisungen der VermalrungSadteilung(§ 17) die
ihr obliegenden geschäftlichen Aufgaben durchzu-führen.

8 17
Da« Direktorium der Verwaltungrabieilung

Hai mit Zustimmung des Kuratoriums insbesondere
festzusetzen.

a) welche Mehlmenge täglich aus den Kopf der
versorgungsberechligten Bevölkerung ver¬
braucht weiden darf;

b) welche Rüulage oufzusav meln ist;
c) ob und in welchem Umfang Belr'ieben, die

Früchte oder daraus hergestellte Erzeugnisse
vera,beiten, solche zu liefern sind. ' Als
Betriebe in vielem Sinne gelten nicht Mehl-
wühlen, Bäckereien und Konditoreien(8 57),
ferner Brauereien und Malereien;

6) wieviel Brotgetreide oder Mehl jedem
Kommunaloerbande für feine Zivilbevölkerung
einschließlich der Selbstversorger sowie an
Saatgut von Brotgetreide für di- Herbst'
und Frübjahisbestellung zusteht (Bedarfs-
ameil) ; der Bedarfranteil kann auch vor.
läufig festgesetzt werden;

e) welche und wieviel Früchte au» den
einzelnen Kommunalverbänden abzuliefern
und innerhalb welcher Fristen. De fest¬
gesetzten Mengen gelten nur als Mindest,
mengen;

k) ob, in welchen Höchsimengen und unter
welchen Voraussetzungen die Reichsgetreide,
stelle oder Kommunalverbände Brotgetreide,
intbefonbore Hinterkorn, zu Futterzwecken
verschroten laffen oder zur Berfüt'e.ung frei-
geben dürfen;

g) bi« zu welchem Mindestmaße Getreide, da«
zur menschlichen Ernährung bestimmt, ist

auszumahlen ist; W
k) in welcher Weise da«

Brotgetreide verwendet werd^
Die Festsetzungen zu s und

Genehmigung des Reichskanzler«
kanzler erläßt auch die Vorschrift
stellung der Ablieferungspflicht(e)

Da» Direkiorium kan» Best,'.KW,
die Aufbewahrungder Vorräle erj .awtS

Da« Direkiorium kann für best' langu
die zum AuSmahlen de« Geireid« , Zvel
nach Abs. l g festgesetzten SRintil feffiri
Raube sind, au« besonderen Gründe/
Ausmahlung zugelaffen. Das Dir,

S-
&

di«

auch für bestimmte Mühlen oder
Himmler Bezirke die Herstellunĝ ,j W
zugsmehle beim Mahlen zulasten M

8 18 (iiif>
Da« Direktorium stellt auf *nei-

Wellungen nach8 17 Abs. 1c Die( le 8
die Zulassung der Betriebe zur Be, -tnl>e
Früchte und der daran« hergesielli« MU"
und für ihre Belieferung auf. De, (Qte(
kann Vorschriften für die Herstellung tteit‘
ltieb der Erzeugniffe sowie für die (treibe
der Betriebee,lassen, auch Preise für
Waren festsetzen. ommu

Die Betriebrunteenehmei habe»\ Jlofl”1
lreidrstelle auf Erfordern Auskunft« isügur
triebe Verhältnisse zu erteilen. tat«»

8 19 i, 43
Die GeschäflSableilanghat alle- Mw»

ihrer Aufgaben erforderlichen Rech>̂ (jutii
zunehmen; sie Hai insbesondere: ^ je fest

a) sür den Erwerb sowie dier« iß^ aT
»ahme, Bezahlung und Uni,« »liefe'
an sie abzuliefernben Früchtez«d°b '

b) die von den Heeresoerwal,uw gestl
Marineverwaliungbeanspruchte«
daraus hergestellte» Erzeugniffe omni
Mehl, durch Vermitkungba i if tm
zur Beschaffung der Verpflegt tsS»
zu liefern; M

c) den Kommunalverbänden dai annl
Mehl rechtzeitig zu.liefern; » >'-

«rl<

6) den Kommunaloerbänden die « ""7
Reichsfutlermitielsielle zugewiese
an Gerste und Hafer und „
stehenden Mengen an sonstig!
rechtzeitig zu liefern; : ,

e) für die ordnungsmäßigêBeim
Besiälide zu sorgen; [Jjj,

f) den Betrieben(§ 17 Abs. lc ) gun
sctz'en Mengen zu liefern

iblüeHI. Bewirtschaftung der
I. Aufgabe» der Kommuaav; i

im allgemeinen [,n.
« 8 20 IM

Die Kommunalverdände habend-l ! m
lreidestclle auf Grund der Eriiltflächench tbe.
der Verordnung vom 20. Mai 1917 tische
fetzbl. S . 413) uud der Ecnleoocschätz» mmi
dem von ihr bestimmten Zeilpunjl an,, d,rc
groß die Ecnteerlräge ihre» Bezirket ii M<
»einen Fruchlarten zu schätzen sind. Ge
ferner nach einem von der Reichsgetreü ie
gestellten Vordruck die Zahl der Seil>»
(8 7 Abf. 2, 8 62) und der verforgmigtl erteil
Bevölkerung sowie die Zahl der in da daisi
bezeichneten Tiere „litzuteilen und die! »ege
8 9 zugehenden Anzeigen der Grünl, iotfd
der Reichsgetreidesie.'le weiterzugeben. « , s<

rvw 8 21
Jeder Kommunaloerbandhat dafür!,

daß die in seinem Bezirk angebauten Frü'
entsprechend geerntet und ausgedroschei
er hat ferner, unbeschadet des ihm, i>«,
Abs. 1 Satz 3 zustehenden Rechte«, l ’W
sorgen, daß die beschlagnahmten Voirät-
sprechend aufbewahrt und ordnungsuM inni
beit werden. lottii

Der Kommunalverbandkann zu bieü>chrs
die im Bezirke vorhandenen landM ^
Maschinen. Geräle und Betriebsmittel«I °öh
Anspruch nehmen; er kann ferner in |ti®
und mit Genehmigung der Sanbety«#
auch außerhalb seines Bezirkes LagerB
Lagerung der Früchte und der daran«!
Erzeugnisse in Anspruch nehmen. fo«il>
bereits von der ReichSgetreidestelle^

Ohr

au«i>



,tben  Sörbe
Die Vergütung setzt die

im Streitfall end-

8 22
K-mk eine » Kommunalverbandes

i* 1 ihm gehören ober füc ihn be-
i" ' . vorb -haitlich be« § 6 , nur mit
6" « ei4 M >r-ibestelle entfernt werben.

bedarf e» nich' . wenn bie
SV bet Trocknung oöer « etat-
3 ,henb au» dem Rommunaloerbanb

sie an bie Reichsgelreidestelle
1 Scken nach ben gemäß § 8 vom
4 rlaffenen Bestimmungen geliefert

«lotnetrcibe wird im letzteren Falle
"Enae dem empfangenden Komma-
' „? £ n B-d», !- . »><>> (8 11 W
äBT. hat bet Kommunalverbandnach
^ Früchte abzuliefern. so erhöht sich

-Menge entsprechend
!" *iUloeibanb bars Früchte ober da-

Se Erzeugnifle an bie im § 17 Abs.
* 7 ' (Betriebe nur mit Genehmigung

ft *«1jfl?
«.munalverbanb hastet basür . baß alle

^ »laanahmten Früchte der Reichsgetreide.
» Lg gestellt werben , soweit sie nicht
^ Srn landwirtschaftlicher Betriebe nach

4L zu belasten sind ober von selbst,
»mmunaiverbänden zur Versorgung ihrer

l ° lurüctbebalten werben dürfen ( § 32 ) .

, Main Mm»-» M »->» (oball me
„liefern Der Kommunalverband kann
„6 bie ReichSgetreidestelle jede ihr zur
gestellte Menge binnen zwei Wochen

Mmunalverbanb hat die festgesetzten
- die Gemeinden oder unmittelbar auf
Hafilrchen Betriebe umzulegen,
ichsgetreidestelle kann
annte» Saatgut auf Antrag be» Erzeuger »,
jte, die zur Aussaat im nächsten Win-
«iahte benötigt werden,
Rechnung aus den Bebarssanterl (Z 17
lurmhmen ober auf die festgesetzten
uechnen.

8 34
der Kommunalverband die ihm obliegende
«flicht nicht rechtzeitig , fo kann die
Melle die für die verforgungSberechtigte
aunb für bie Selbstversorger festgesetzten
58 7 , 17 Abs 1 d ) Herabfetzen . Die
Melle kann auch die Lieferung der auf
mtaloetbanb entfallenden Erzeugniste au»
j 1 bezeichneten Früchten einfchränken
len.
Menden Anordnungen trifft die Reichs-
i im Einvernehmen mit bet Lande»-
tbe. Wirb ein Einvernehmen niajt er-
isjeibet bet Reichskanzler,
mmunalverbanb kann die vorgenommenen
derart auf die Gemeinden ober auf die

Mchen Betriebe verteilen , daß in erster
Gemeinden ober die Betriebe betroffen
,e ihre Ablieferungspflicht nicht erfüllt
)er Kommunalverband kann innerhalb
rteilungsbefugni » auch die Lieferung
darf» Gegenstände den Gemeinden oder den
gegenüber einfchränken ober einstellen.
Urschriften im Abs . 1 di» 3 finden keine

soweit die Ablieferung ohne Berschulden
trtitigSpslichtigen unterbleibt.

(Fortsetzung folgt .)
jsri- -
aji  Grund bet Verordnung be» BundeSral»

Verkehr mit Fästern vom 6 . Juni 1817
ifetzdl. I . 473 ) wirb folgende » bestimmt:

rät! tz 1
M innerhalb des Deutschen Reich » Fässer,

httiche ober ähnliche Gebinde in Besitz
ich chrsam hat , ist verpflichtet , dieselben an«

näheren Anordnungen erläßt der Rüchs-
fät Faßbewirtschaftung.

8 3
. ahmt werben alle innerhalb de«

Rnchr vorhandenen Fässer , Kübel , Bottiche
tot Gebinde , bie zur Ausnahme von

t und Schaltieren,

Wein , Obst " und Beerenwein ( auch Most ),
Spirituosen und Essig,
Schweineschmalz (Tierce »),
Fleisch.
Därmen,
Kohl . Gurken und Gemüse.
Obst.
Syrup,
Oel ( weiße » und dunkle » Oel ) ,
Petroleum,
Teer und Gerbstoffen.
Firni », Lacken und Farben,
Trockenwaren aller Art

dienen , gleichviel ob sie gebraucht ober ungebraucht
sind.

Dafür , ob die Beschlagnahme Platz greift , ist
einerseits die Bauart und anderseits die letzte
Verwendung maßgebend.

8 3
Wer beschlagnahmte Fäffer , Kübel , Bottiche

und ähnliche Gebinde in Gewahrsam hat , ist ver-
pflichtet , sie aufzubewahren , pfleglich zu behonveln
und die zu ihrer Erhaltung erforderlichen Maß«
nahmen vrzunehmen.

8 ^
An den beschlagnahmten Fässern , Kübeln,

Bottichen und ähnlichen Gebinden dürfen , unbe¬
schadet der Bestimmungen im 8 3 , Veränderungen,
insbesondere Oltioeränderungen , nicht vorgenommen
werben.

Rechtsgeschäftliche Verfügungen über beschlag¬
nahmte Fäffer . Kübel , Bottiche und ähnliche Ge-
binde sind nichtig , den rechtsgeschäftlichen Ver-
füg - ngen stehen Verfügungen gleich, die im Wege
der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung er-
folgen.

Der Gebrauch der bes 'ilagnahmten Fässer,
Kübel , Bottiche und ähnlichen Gebinde durch den
Verfügungsberechtigten im Rahmen einer ordnungr-
gemüßen Wirtschaft , insbesondere das Fülle » unb-
die Versendung mit Ware sowie die Zvrücklirferung
der entleerten Fässer an den Versender der Ware
ist zulässig

8 5
Von der Beschlagnahme sind ausgenommen:

a ) Fässer , Kübel , Bottiche und ähnliche Gebinde,
die im Eigentum rder Gewahrsam von
Kriegsstellen oder K -iegSgesellfchaften sich be.
finden , die der Aussicht des Reichsamts des
Innern , de» Kriegscrnährungsamts . der
Kriegsministerien oder einer Landesregierung
unterstehen,

d ) Fäffer , Kübel . Bottiche und ähnliche Gebinde
die an die unter a erwähnten Kriegsstellen
oder KrikgSgefellschaften auf Grund bereit«
abgeschlossener Verträge zu liefern sind,

<r) Fässer , Kübel , Bottiche und ähnliche Gebinde,
die in gewerblichen oder landwirtschaftlichen
Betrieben , gleichviel , ob eS sich um Eigen¬
betriebe , Genossenschaften , Gesellschaften,
Verbände oder ähnliche Vereinigungen handelt,
al « Betriebsnnrichtung benätigt werden,

d ) Fäffer , Kübel , Bottiche und ähnliche Gebinde,
die einen gefchich iichen oder Kunstwert ( Denk-
malrmert ) haben,

s ) eiserne Fäffer , Kübel , Bottiche und ähnliche
Gebinde.

Die in diesem Paragraphen aufgeführten Fässer.
Kübel , Bottiche und ähnlich n Gebinde werden von
dem Zeitpunkt ab von der Beschlagnahme betroffen
in dem die die Ausnahme begründende Voraus¬
setzung wegfällt.

8 6
Von dieser Bekanntmachung werden nicht

betroffen:
a ) ungebrauchte Fäffer , Kübel , Bottiche und

ähnliche Gebinde » solange sie sich iw Ge¬
wahrsam von He stellern befinden,

d ) Fässer , Kübel , Bottiche und ähnliche Gebinde,
die von den Heeresverwaltungen , der Marine«
Verwaltung , den Reichs - oder Staatsbehörden
für ihren Bedarf in Anspruch genommen
sind,

o) Fäffer , Kübel , Bottiche und ähnliche Gebinde
die in Haushaltungen benötigt werden.

8 ?
Ob ein Gebrauch im Rahmen einer ownungr-

gemäßen Wirtschaft vorliegt ( § 4 Abs . 3 ), welche
Fässer . Kübel , Bottiche nnd ähnliche Gebinde in

gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben al»
Betriebseinrichtungen unb in den Haushaltungen
benötigt werden (§ 5c und 6o ) oder einen geschicht¬
lichen oder Kunstwert (Denkmalrwert , § Sä ) haben,
entscheiden die LandeSzentralbehörden oder die von
ihnen bestimmten Behörden.

8 8
Der Retchskommiffar für Faßbewirtschaftung

har für die Durchführung dieser Bekanntmachung
zu sorgen . Er kann allgemeine oder besondere
Ausnahmen zulassen.

8 S
Diese Bekanntmachung tritt am 30 . Juni

1917 in Kraft.
Ufingen , den 28 Juni 1917

Der Stellv rtrtter de» Reichskanzler»
Dr . Helfferrch.

Mavtlithtt Seit.

Der Krieg.
WTB Grohes Hauptquartier,  15 . Juli.

Amtlich ) .
Westlicher Kriegsschauplatz:

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.
In Flandern erreichte der Artilleriekawpf an

der Küste sowie zwischen Boesinghe und Wytschaete
große Heftigkeit ; er dauerte bei Ipern auch
nachts an.

Bei Lens und auf beiden Scarpe -Ufern war
zeitweilig das Feuer stark . Englische Kompanien,
die bei Gavrelle , östlich von Croisilles und bei
Bullecourt vorstießen , wurden durch Gegenstoß
zurückgeworfen.

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz
Am Chemin des Dantes wurden dem Feinde

durch Angriff wichtige Stellungen südöstlich von
Courlecon entriffen . Rach zusammengesaßter
Wirkung von Arttllerie und Minenwerfern stürmten
Teile des Infanterieregiments „ Generalfeldmarschall
von Hindenburg " und anderer ostpreußischer Re¬
gimenter sowie des Sturmbataillons Nr . 7 die
französische Stellung in 1500 Meter Breite und
300 Meter Tiefe . Der Gegner leistete erbitterten
Widerstand , sodaß es zu hartnäckigen Nahkämpfen
kam. Die Sturmziele wurden überall erreicht nnd
gegen drei starke Gegenangriffe gehalten . Die
blutigen Verluste der Franzosen sind schwer ; bisher
sind über 350 Gefangene eingebracht worden . Die
beträchtliche Beute ist noch nicht gezählt.

In der Westchampagne hat nach viertägigem
schwersten Feuer gestern 9 Uhr abends der fran¬
zösische Angriff gegen unsere Stellungen von süd.
lich Nauroy bis südöstlich Moronvilliertz eingesetzt.
Der Ansturm der starken feindlichen Kräfte wurde
dank der tapferen Haltung unserer Infanterie und
der gesteigerten Abwehr und Gegenwirkung der
Artillerie im wesentlichen abgeschlagen . Am Höch¬
berg und Poehlberg entstanden nach Abweisen des
ersten Ansturmes ' durch erneuten Angriff des
Gegners örtliche Einbruchstellen , an denen am
Morgen noch gekämpft wurde.

Auch auf dem linken Maasufer griffen die
Franzosen nach Trommelfeuer an der Höhe 304
an . An einer Stelle gelang es dem Feinde,
unsere Gräben zu erreichen ; seine Sturmwellen
brachen in unserem Vernichtungs - und Sperr¬
feuer zusammen.

Im Grunde von Vaberauoille , am Ostufer
der Maas , hielt untere Attillenewirkung einen sich
vorbereitenden Angriff nieder.
Heeresgruppe Herzog Älbrecht von Württemberg.

Keine größeren Kampsh indlungen.
westlicher Kriegsschauplatz

Front de» Generalfeldmarschall » Prinz Leopold
von Bayern.

Trotz ungünstiger Witterung war die Gefecht »,
tätigkeit an der Düna und bei Smorgon lebhaft.

In Ostgalizien erreichte das Feuer nur in be.
grenzten Abschnitten größere Stärke.

Südlich de» Dnjestr griffen die Ruffen ober¬
halb von Kalusz an mehreren Stellen an ; sie
wurden überall abgewiesen.

An der
Front de » Generaloberst Erzherzog Joses

und bei der
Heeresgruppe des Generalfeldmarschall»

von Mackensen

ist mehrfach eine Steigerung de» Fruer » merkbar



Mazedonische Front
Die Lage ist unverändert.

Der Erste Generalquartiermeister.
Ludendorff.

WTB Berlin.  14 . Jul'. (Am,lieb.) Eine
Sonderausgabe de» „Reich-anzeigeS" veröffentlicht
folgende Bekanntmachung: Seine Majestät der
Kaiser und König haben allergnädigst genibr, dem
Reichskanzler. Präsidenten des Staat-minister,ums
und Minister der Auswärtigen Angelegenheiten Dr.
v. Belhmann.Hollweg die nachgksuchte Entlassung
ou- seinen Aewtern unter Verleihung de- Stern-
der Großkomture des königlichen Hausorden» von
Hvhenzollern zu erteilen und den UnterstoatSsekretär,
Wirklichen Geheimen Rat Dr. Michaeli- zum Reichs-
kanzler, Präfidenten de- Stoat-ministerium» und
Minister der Auswärtigen Angelegenheiten zuernennen.

Lokale uu- provinzielle Nachrichten.
Ufirrge « , 16. Juli . Im amtlichen Teile

der heutigen Kreisblait-Nummer ist mi, dem Ab¬
druck der sehr umfangreichen Reichsgetreide,
ordnung für die Ernte 1917  begonnen.
Diese wichtige BundeSral-veroldnung empfehlen wir
allen Interessenten der genauesten Beachtung.

* Wflttg «» , 14. Juli . Gefreiter August
Schweighöfer  von hier wurde mit dem
„Eisernen Kreuzt ausgezeichnet.

* In diesen Tagen wird in Hunderten von
Gemeinden unseres Bezirks die Slimnie der
Glocken  verstummen und wir werden mit
Wehmut dm Ruf vom Kirchturm entbehren, der
untern Vätern und Urgroßvätern bei Freud und
Leid erklungen ist, ein Pfltchiopfer, da» wir dem
teuren Vaterland bringen. Wr solllen ab-r dabei
nicht vergeffen, daß nicht nur die eherne Stimme
der Glocken zu unserem Ohre spricht; aus ihren
Mantel haben unsere Vorfahren manchen guten
Spruch geschrieben, manche wichtige Nachricht an¬
der Geschichte unserer Gemeinder.lldergelegt. die
vielleicht lange vergeffen war, und jetzt, da die
Glocke zu uns hcruntelsteigt, wieder gelsen wird.
Da erfahren wir. wer vor ein paar hundert
Jahren Pfarrer, Schulihei«, Schöffe und Schul-
lehrer war, was unsere Gemeinde an Krieg-not
und Brand vor Zeiteng litten hat, welchem Ge.
schenk des LandeSherrn ste die Glocke verdankte.
Sollen alle diese meikwürdigen Bekundungen ver¬
loren gehen wenn die Glocken zum Transport zer¬
schlagen werden? Wir denken der kleinen Mühe
sollten wir uns unterziehen, wenigsten» von den
Glocken die unzerschlagen vom Turm auigebaut
werden konnten, die Jnschiifken genau obzuschrciben,
auch auf dünnem Papier abzuschnibcn oder mit
Töpferion abzudrücken, wo die allen Buchstaben
besonder« schön stnd. Und diese Inschriften soll'en
im Pfarramt oder auf d.-m Ra'hius sorglich vuf-
bcwadrt werden, damit die Gemeindem» ihre»
Glocken, zugleich die Ei inner»!,g an ihre Ber-
gangrnheit nicht verliert.

* DerFong  von s ra mmet»v ög  k ln.
Wie im Jahre 1916 wird auch im Jahre 1917
da» Fangen von KrammelSvögeln durch Ausübung
de» Dohnenstiegs mittels doLhärigender Dohmn
wieder gestattet, um die KrawmelSvögel der Mensch-
lichen Ernährung in den letzten Monaten de- Jahres
dienstbar zu machen. Die Freigabe dcS Dohnenflleg«
ist auf die Zeit vom l . Oktaber 1917 dis 31.
Dezember 1917 beschränkt worden, damit sie nicht
innerhalb der Schonzeit für Drosseln erfolgt und
damit nicht nistende Singvögel ihr zum Opfer sollen
Die Entschließung, ob der Dohnenfti.-g zugcl̂ss.n
werden soll, bll' bt in einzelnen Staatsgebieten der
LandcSzentrolbehörde überl-ff-n und ist nur dort
möglich, wo die SrammelSvögel landesrechilich als
jagdbare» W'ld gellen. Die LanüeSzentraldehörd-n
regeln auch dir Ausübung de« Dohnenstiegs.

* Sammelt Platinslifte!  Amtlich per-
breitet da« WTB folgende Mahnung: Einz-lne
Goldankaufsstellenh b̂ n neuerdings irrtümlich die
Annahme von Ploiinbrennstiltcn adaelehnt. Dem-
gegenüber weist die Krieg«.Rohstoff-Abteilung de«
SriegSamteS daraus hin, daß ste großen Wert auf
die jetzt vielfach unbenutzten Plo,instifte und Braud-
Malereiapparate legt. Die GvldankaufSstellm uud
auch die Schulen nehmen solche Stifte an. Nach
Feststellung de« PlatininhalteS werden für jedes
Gramm reine« Platin 8,00 Mk. vergütet

Vermischte Nachrichte».

— Die Kommisfion de» Beirats für Volkser¬
nährung. die, einer Anregung des Leiter« de»
KriegSernährungSamt« entsprechend, im Monat
Juli behuf» Besichtioung der Viehbestände die
preußischen Provinzen Posen, Brandenburg. Schles-
mig Holstein, Sachsen, ferner Königreich Sachsen,
Thüringen, Elsaß Lothringen, Baden und Bayern
besucht hat, ist unter Berücksichtigung der Ergebniffe
der Viehzählung vom 1. Juni v. I .. in ihrer
Mehrheit zu folgendem Urteil über die Zukunft
unserer Viehhaltung gelangt:

1. Falls die Körnereinte knapp ausfällt uud
die Kartoffelernte nicht besonder« reichlich ist, wird
die Schweinehaltung auf eine unzureichende, be¬
stimmt zugemeffene Zahl von Hausschlachtung»-
schweinen, die im wesentlichen mit WirlschaftSab-
fällen gefüttert werden können, und von solchen
Schweinen beschränkt werden müssen, die mit frei-
gegebenem oder überwiesenem Kraft, und Abfall»
fuiter svon städtischen Schlachthöfen) für die Heere«.
Verwaltung sowie die städtische und Jndustriebe-
völkerung gemästet werden können. Jedem zu
überlassen, wieviel Schweine er mästen und womit
er sie füttern will, wird für da« Winterhalbjahr
voraursichilich nicht möglich sein.

3. Die Haltung von so vielen Rindern, wie
mit dem vorhandenen verfügbaren Futter irgend
gehalten werden können, ist weiterhin dringend
geboten, da  der größte Teil der Rinder als Milch¬

kühe und Arbeitskühe in derh
ist, und da die Milch, und tzA
Durchballung möglichst aller bt!
kühe erfordert. Ferner hängt dir,
der Ackerwirlschafl im kleinen
im Kriege noch mehr als jm
angem ffenen Rinde-Haltung ab.
sich Übersehen, daß die Ausr,^
Schlachtungen im verstärkte, {yW-
sang oder Mitte August hinaus /
der künftigen Volksernährung„J 11*
schädlichen Erzeugung unerwünscht
Zuchl-, Milch- und Arbeitstiere hr,>,d
Die Herabsetzung der Fleischig,,. '"
allgemeine angemessene Zulage *!,
anderen gleichwerligen Nahrung-nt
ist deshalb geboten. Ob im u,”1 -
de« Jahres erhöhte Abnahmen vonN°. * ’Jm
tunflen nötig werden, hängt von dem̂ £rtc*
der Futterernte ab. Aus keinenF^ , ^
erzeugniffe, die für menschlich« J  ,
sorderlich stnd, für die Riirderfüli^
werden. Die Verwendung von Mil/ t
darf nur im Rahmen der gesetzlich«̂ ^_statifinden.

3 Die Förderung der
Ncherung reichlicher Wollpreise ist
der Wolloersoraunq dringend geboten^

— Welche Metallm eng^
Glockenbeschlagnohme  ä Ufa  J Ätie
wen,  mag man daraus ersehen, daß1
Glockengießerei in Apolda Die ibrüft» St c
weniger al» 70 000 Glockn zur^ i %
Mnnitionsmetall übertragen ist. Mx

no

Bruder
daß Tieferschüttert und unerwartet erhielten wir die schmerzliche

unser zweiter lieber, treuer und hoffnungsvoller Sohn, unser herze,„g J'9sg
i igefi'

Heinrich Leisler
Vi)efelclvebe1 im fuLart.-ksg. Nr. 3

Inhaber des eisernen Kreujes r . und t. Klasse

übe
jtns

naä)  fast 3-jähriger treuer Pflichterfüllung am 8 Juli vom Tode ereilt wurde.

Die tieftrauernde
Familie Karl Leisler.

«lehrkein, . den 15 Juli 1917

Nass. Landksbank.
Die Kaffe ist am IS . d. Mts.

den ganzen Tag und am 26 . d. M.
von 11  Uhr vormittags ab geschlos¬
sen.

Ufingen , den 15. Juli 1917.
Land es bankstelle.

') Peter.

f -Ml,
i  VTachdem ich Dr . Hochs Koni“"
5 ^ torium längere Zeit mit* ®
J besucht habe, erteile ich

I Klavierunterric
jofor

I
I

Hnna Momberg
Usingen.

Kl §>llhk irlkiiies Halls Fraueil und MUm
3 Zimmer und Küche, zum Alleinbewohnen.
mit s^önem Garten, Hof und etwa« Stallung evtl,
etwa» Ackerland zu mieten.

Angebote mit Preis an
Wilh . Ernst,

Krankfurta. a» . West,
) Häusergaffe Nr. 8 patt.

jnnjt Klnschk«
ju leichter Keruarbeit gesucht. Näherer jil
bei Meister Piesoldt. s

l.  Fr. Buderus, 6.m,d
0 - Audenschmiede.

i SdnvciiKbinc 18 Monate alter Zucht
Simmentaler Raffe, stark gcwach en, ju1

Näheres in der ®efä
gegen«ule Bezahlung gesucht.

Bedingungen werden auf dem Bürgermeister¬
amt bekanntgegeben-

Der Magistrat.
Bringt eur kill nr Beil
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